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Einleitung

I. Einführung und Ziel der Untersuchung

§ 69 InsO statuiert die wesentlichen Aufgaben der Gläubigerausschussmitglieder
im Insolvenzverfahren. Der weitgefasste Tatbestand wirft für die Teilnahme eines
Ausschussmitglieds am Insolvenzverfahren eine Vielzahl an Rechts- und Praxis-
problemen auf. Trotz der bereits zahlreichen1 Beiträge in der Wissenschaft und
Praxis ist der Ansatz dieser Abhandlung ein anderer: Sie untersucht speziell das
Informationsrecht des Gläubigerausschussmitglieds und zielt darauf ab, allgemeine
Lehren für die bezweckte Information in der innerorganisatorischen Sphäre des
Insolvenzverfahrens zu entwickeln. Die Informationsbeschaffung und die Kom-
munikation unter den Beteiligten stellen regelmäßig große Herausforderungen dar.
Dabei ist die Information ein wichtiges Instrument, um eine Zusammenarbeit der
Verfahrensbeteiligten zu ermöglichen. Der Mehrwert der Tätigkeit des Gläubiger-
ausschussmitglieds liegt unterdessen nicht zwingend in der Erzielung höherer Be-
friedigungsquoten.2 Die gesteigerte Einwirkungs- und Beratungsmöglichkeit des
Gläubigerausschussmitglieds gegenüber dem Insolvenzverwalter3 trägt vielmehr
dazu bei, die breite Akzeptanz der Verfahrensbeteiligten von dem Ergebnis des
Insolvenzverfahrens und den Rechtsfrieden zu sichern.4

So ist es kein rein dogmatisches Anliegen, den Umfang und die Reichweite des
Informationsrechts des Gläubigerausschussmitglieds zu ermitteln. Die Entwicklung
einer überzeugenden Informationsorganisation hat auch für die insolvenzrechtliche
Praxis besondere Bedeutung, weil hiervon der Verfahrensgang und die Akzeptanz
der Beteiligten maßgeblich beeinflusst werden. Es ist zu beobachten, dass der In-
formationsfluss aufgrund technischer Möglichkeiten zunimmt und dadurch an Be-
deutung gewinnt, dass der Anspruch auf umfassende Sachverhaltsaufklärung im
Insolvenzverfahren zumeist von einer Vielzahl an Beteiligten erhoben wird. In dem

1 Zuletzt in monographischer Form Hammes, Der Gläubigerausschuss (2019), Thoma,
Gläubigerautonomie (2018), Hoppe, Rechtsgeschäfte (2018) und de Bruyn, Der vorläufige
Gläubigerausschuss (2015).

2 Für eine rechtsvergleichende Schau vgl. Graf-Schlicker, in: FS Smid, S. 133, 143; die
Korrelation anzweifelnd Thoma, Gläubigerautonomie, S. 75 ff.; Zimmer, ZIP 2013, 1309,
1315. Jedenfalls eine negative Auswirkung auf die Insolvenzquote kann nicht festgestellt
werden.

3 In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum
verwendet. Die in dieser Arbeit verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern
nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.

4 Thoma, Gläubigerautonomie, S. 91 f.



Moment, in dem das Insolvenzverfahren beantragt wird, verlangen Betroffene aus
unterschiedlichsten Branchen einen Überblick über alle möglichen Begebenheiten
des Insolvenzschuldners. In der Folge bedarf es Richtlinien, die eine klare Be-
grenzung der zulässigen Informationsweitergabe erkennen lassen. Wie im allge-
meinen Verfahrensrecht ist auch im innerorganisatorischen Bereich des Insolvenz-
verfahrens eine prozessökonomische Vorgehensweise zu bevorzugen. Eine effiziente
Arbeit desGläubigerausschussmitglieds ist erwünscht, Aufwandsredundanzen nicht.
Gleichzeitig kursieren im Insolvenzverfahren viele Informationen, die der diskreten
Handhabung oder gar Geheimhaltung bedürfen. Mit der Informationsbefugnis aus
§ 69 S. 2 InsO können die Gläubigerausschussmitglieder oftmals einen erheblichen
Informationsvorsprung gegenüber anderen Gläubigern erlangen. Ein solcher ist
indes erforderlich, um den Pflichten als Funktionsträger im Gläubigerausschuss
nachzukommen. Kontraproduktiv wäre gerade eine unsichere Rechtslage, aufgrund
derer eine erfolgreiche Zusammenarbeit scheitert. Für die Mitglieder und anderen
Verfahrensorgane müssen folglich klare Grenzen bei der praktischen Umsetzung
ihrer Tätigkeit erkennbar sein. Die Aufgaben und Pflichten bedürfen dabei in un-
terschiedlichen Verfahrensstadien einer unterschiedlichen Wertung. Der Umfang
und die Grenzen des Informationsrechts sollen aus dem organisationrechtlichen
Gesamtgefüge des Insolvenzverfahrens, dem vorgegebenen Zweck sowie anhand der
zu schützenden Drittinteressen näher konturiert werden. Interessenkollisionen, die
der kollektiven Rechtsdurchsetzung immanent sind, sind zu vermeiden, dürfen das
Recht auf Mitwirkung aber auch nicht unverhältnismäßig beschneiden.

An dieser Gratwanderung setzt die vorliegende Arbeit an. Betrachtet man in
anderen Rechtsgebieten gelagerte Informationsrechte, so findet sich dort sowohl im
Gesetz als auch in der Literatur und Rechtsprechung ein umfassender Diskurs, der
zur Konkretisierung beiträgt. Mit der Erarbeitung der Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede der Informationsrechte von Funktionären in verschiedenen Handlungs-
organisationen sollen allgemeine Leitlinien zur Handhabung des Informationsrechts
des Gläubigerausschussmitglieds entwickelt werden. Zugleich soll anhand der
speziellen Betrachtung des Informationsrechts des Gläubigerausschussmitglieds
eine Reihe an dogmatischen wie auch praktischen Fragen im Insolvenzverfahren
geklärt werden, die auch aus rechtsgebietsübergreifenden Regelungen folgen.

Bemerkenswert ist, dass der aktuell vorliegende Vorschlag für eine Richtlinie zur
Harmonisierung bestimmter Aspekte des Insolvenzrechts (RL-E)5 das deutsche Bild
des Gläubigerausschusses auch für künftiges europäisches Insolvenzrecht in den
Mittelpunkt der Gläubigerbeteiligung hebt.6 Ziel ist es, die Vertretung der Gläubi-
gerinteressen durch den Einsatz eines Gläubigerausschusses zu verbessern.7 Neu ist

5 COM(2022) 702 final vom 07.12.2022.
6 Vgl. insbesondere S. 23 und Titel VII RL-E; zu den Ähnlichkeiten und Modifikations-

vorschlägen Thole, ZIP 2023, 389, 398 f.; Vallender, NZI-Beilage 2023, 50, 54; kritisch zur
zurückbleibenden Beteiligung des Gläubigerausschusses bei dem sog. Pre-Pack-Verfahren
Brünkmans, ZIP 2024, 265, 269 f.

7 RL-E S. 14.
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die vorgeschlagene Haftungserleichterung8 für Gläubigerausschussmitglieder, die
sich auf die Arbeit im Ausschuss durchaus auswirken könnte. Damit soll dem
Phänomen des rationalen Desinteresses an der Verfahrensmitwirkung entgegenge-
wirkt werden, da dem andererseits nur mit einer staatlichen Verfahrenskontrolle und
der Steigerung gerichtlicher Kompetenzen begegnet werden könnte.9 Sofern den
deutschen Regelungen im Rahmen der europäischen Rechtsetzung eine Vorbilds-
funktion zukommt, ist es folglich nicht nur für das deutsche Insolvenzrecht von
Bedeutung, die Gläubigermitwirkung im Gläubigerausschuss möglichst genau zu
umreißen.

II. Gang der Untersuchung

Zunächst werden in einem ersten Kapitel die allgemeinen Ziele des Insolvenz-
verfahrens kurz beleuchtet, um die vorgegebene Handlungsrichtung des Gläubi-
gerausschusses als Organ im Insolvenzverfahren darzustellen. Der Gläubigeraus-
schuss, das Mitglied sowie dessen konkrete Aufgaben werden dabei näher be-
leuchtet. Die Ausführungen sollen als Stütze dienen, um das Informationsrecht im
Anschluss näher konturieren zu können. Ein darauffolgender Blick auf Informati-
onsrechte in anderen zivilrechtlichen Regelungsbereichen kann den Bedarf einer
Konkretisierung erkennen lassen und behilflich sein, umRückschlüsse auf das Recht
des Gläubigerausschussmitglieds zu ziehen. Insbesondere Regelungen im Gesell-
schaftsrecht sollen auf ihre Tauglichkeit als Blaupause untersucht werden. Daraus
werden im weiteren Fortgang der Arbeit bei bestehender Vergleichbarkeit Parallelen
gezogen und gleichlaufende Interessenausrichtungen hervorgehoben. In einem
zweiten Kapitel folgt eine Darstellung des Tatbestands des aus § 69 S. 2 InsO zu
entnehmenden Informationsrechts, wobei Ansätze empfohlen werden, um dessen
Umfang leichter ermitteln zu können. Nach der Erfassung des Grundgehalts werden
sodann die möglichen Grenzen des Informationsrechts näher dargestellt. Passend zu
dem präsenten Diskurs in der Wissenschaft ist ein gesonderter Blick auf daten-
schutzrechtliche Schranken für ein innerorganisatorisches Informationsrecht gebo-
ten. Bedeutsam ist die abschließende Frage der Durchsetzbarkeit des Informati-
onsrechts, bei der die innerorganisatorische Kompetenzverteilung vertieft untersucht
wird. Schließlich sind die wesentlichen Ergebnisse thesenartig zusammengefasst.

Die Arbeit wird sich zwecks besseren Verständnisses einer einheitlichen Ter-
minologie bedienen. Unter dem Oberbegriff des „Informationsrechts“ sind im Fol-
genden die Gesamtheit der in Betracht kommenden Auskunfts-, Einsichts-, Kontroll-
und Überwachungsrechte des Gläubigerausschussmitglieds zu verstehen. Zur Ver-
einfachungwerden die Begrifflichkeiten „Informationsverpflichteter“ sowie „Träger

8 Art. 66 des RL-E; wobei dies als bloße Mindestharmonisierung nicht zwingend umge-
setzt werden müsste, Thole, ZIP 2023, 389, 399; RL-E, S. 7.

9 Vgl. Pape/Schmidt, ZInsO 2004, 955, 959.
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